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11. Personalausgaben und Stellenaufwüchse wirksam be-
grenzen - Konsequentes Handeln erforderlich 
 

Der Landtag hat die Landesregierung 2019 aufgefordert, die Per-
sonalausgaben bedarfsgerecht auf das notwendige Maß zu be-
grenzen.1 Bis heute hat die Landesregierung ihren 2011 begon-
nenen Stellenabbaupfad nicht umgesetzt.  
 
Statt des geplanten Abbaus von 5.345 Stellen stieg die Zahl der 
Stellen im Landeshaushalt bis 2021 um fast 3.000 an. Dies führte 
zu einer Erhöhung der jährlichen Personalausgaben für das akti-
ve Personal von rund 800 Mio. €. Mit den Beschlüssen für die 
Haushalte 2022 und 2023 wurde die Zahl der Stellen nochmals 
um mehr als 2.000 erhöht. 
 

11.1 Anlass und wesentliche Aspekte der Prüfung 
 
Am Ende des Haushaltsjahres 2022 war Schleswig-Holstein mit 33,7 Mrd. € 
am Kreditmarkt verschuldet.2 Daraus erwächst ein erhebliches Zinsände-
rungsrisiko3.  
Neben bereits vorhandenen Schulden bestehen u.a. zusätzliche finanzielle 
Risiken und Verpflichtungen für die kommenden Jahre: 
• Beim Bundesverfassungsgericht ist ein Verfahren zur amtsangemes-

senen Besoldung der Beamten anhängig. Entscheidet es zulasten des 
Landes, muss dieses bis zu 1,5 Mrd. € Besoldung nachzahlen.4 Das 
Land hat für diesen Fall keine finanzielle Vorsorge getroffen. 

• Die Ausgaben für Versorgungsempfänger5 werden bis 2031 voraus-
sichtlich auf 2,0 Mrd. € jährlich ansteigen. Verglichen mit 2021 würde 
dies auf jährliche Mehrausgaben von 619 Mio. € hinauslaufen.6  

 
Um Gestaltungsspielräume zurückzugewinnen, muss das Land den Haus-
halt konsolidieren.  
Spielraum besteht beim „großen Block“ der Personalausgaben: Betrachtet 
man nicht nur den Kernbereich der Verwaltung, sondern auch die Ausglie-
derungen der letzten Jahre, entfällt mehr als ein Drittel aller Ausgaben des 
Landes auf Personalausgaben.7 Kürzungen im Besoldungs- und Entgelt-

                                                      
1  Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (Drucksache 19/1816). 
2  Vgl. Haushaltsrechnung 2021 (Landtagsdrucksache 20/466) und vorläufiger Jahresab-

schluss 2022 (Umdruck 20/1100). 
3  Bemerkungen 2022 des LRH, Bericht zur Aktuellen Haushaltslage. 
4  Niederschrift zur 105. Sitzung (29.04.2021) des Finanzausschusses, Anlage 2. 
5  Zurruhegesetzte Beamte, Hinterbliebene von Beamten. 
6  Landtagsdrucksache 20/13, S. 12. 
7  Vgl. Bemerkungen 2019 des LRH, Nr. 21. 
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bereich scheiden aufgrund des Wettbewerbs um Fachkräfte aus. Aber 
zumindest der Personal- und Stellenbestand könnte konsolidiert werden. 
 

11.2 Stellenabbaupfad und Stellenmittelfristplanung - warum? 
 
Ab 2010 war die Landesregierung zum Sparen gezwungen, es drohte eine 
Haushaltsnotlage. Daher wurde in Schleswig-Holstein im gleichen Jahr die 
Schuldenbremse in der Landesverfassung verankert.  
 
Daraufhin schloss die Landesregierung mit dem Stabilitätsrat eine Verein-
barung und leitete ein Sanierungsverfahren ein. Durch mehrere Maßnah-
men sollte das strukturelle Defizit des Landeshaushalts von anfänglich 
1,3 Mrd. € um jährlich 10 % absinken.1 Im Gegenzug erhielt Schleswig-
Holstein vom Bund von 2011 bis 2019 Konsolidierungshilfen von 80 Mio. € 
pro Jahr. 
 
Der 2011 eingeführte Stellenabbaupfad war eine der wesentlichen Maß-
nahmen des Sanierungsverfahrens. Der Stellenbestand des Landes sollte 
bis 2020 um insgesamt 5.345 Stellen reduziert werden. Damit sollte der 
Personalausgabenanstieg beim aktiven Personal ab 2021 dauerhaft um 
215 Mio. € abgebremst werden.2 Am 22.06.2017 stellte der Stabilitätsrat 
fest, dass Schleswig-Holstein das Sanierungsverfahren erfolgreich abge-
schlossen hat.3  
 
Die Landesregierung beschloss 2017, den Stellenabbaupfad grundsätzlich 
fortzuführen. Sie ging allerdings davon aus, dass gesetzliche Vollzugsauf-
gaben z. T. qualitativ und quantitativ nur unzureichend erfüllt werden könn-
ten. Mit der neu eingeführten Stellenmittelfristplanung sollten extrem belas-
tete Bereiche - unter Berücksichtigung von Schwerpunktsetzungen der 
neuen Landesregierung - durch zusätzliches Personal ab 2018 entlastet 
werden. Die Stellenmittelfristplanung sollte Stellenabbaupfad und Stellen-
aufbau zu einem „einheitlichen Konzept“4 zusammenführen. Die Stellen-
mittelfristplanung endete gemäß Kabinettsbeschluss 2022. 
 
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die zeitliche Einordnung von Stellen-
abbaupfad und Stellenmittelfristplanung. Sie zeigt auch, dass neue Stellen 
während der gesamten Laufzeit ausgebracht werden konnten. 

                                                      
1  Vgl. Umdruck 17/3211. 
2  Konsolidierungsprogramm des Landes Schleswig-Holstein gem. § 5 Gesetz zur Errich-

tung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen (StabiRatG) vom 
11.10.2011 unter C. 2a), Umdruck 17/3211. Stellen- und Personalabbaubericht des Jah-
res 2013 und der Vorjahre, Nr. 3, S. 3, Umdruck 18/2761. 

3  Die geplante Anzahl an Stellen und die geplante Budgeteinsparung war zu diesem Zeit-
punkt noch nicht erreicht. Das Land erhielt auch weiterhin Konsolidierungshilfen. 

4  Vgl. Plenarprotokoll, 19. Wahlperiode, 16. Sitzung, S. 1006; hier: Landtagsrede der  
Finanzministerin zum Haushaltsentwurf 2018 vom 13.12.2017. 
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Zeitliche Übersicht - Stellenabbaupfad und Stellenmittelfristplanung 

Abbildung 11: Zeitliche Übersicht - Stellenabbaupfad und Stellenmittelfristplanung 
Quelle: Eigene Darstellung des LRH 

 
11.3 Der Stellenabbaupfad 

 
Nach der ursprünglichen Planung der Landesregierung hätten bis 2020 
5.345 Stellen eingespart werden sollen. 2017 reduzierte die Landesregie-
rung das Einsparziel auf 5.127 Stellen. 
 
Im Rahmen der Haushaltsaufstellung zog das Finanzministerium für jede 
einzusparende Stelle grundsätzlich 50.000 € im Budget des jeweiligen 
Einzelplans (Epl.) ab. Das volle Budgeteinsparziel sollte 2021 endgültig er-
reicht werden.  
 
Die nachstehende Tabelle zeigt die Verteilung der abzubauenden Stellen 
auf die Ressorts. Dargestellt wird:  
• die erstmalige Verteilung der abzubauenden Stellen 2013 und  
• die 20171 letztmalig geänderte Verteilung. 
 

                                                      
1  Vgl. Umdruck 19/6, Tz. 2.2. 
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Aufteilung des Stellenabbaupfads auf die Ressorts 

Geschäftsbereich Soll 2013 Soll 2017 
Staatskanzlei 31 42 
Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integra-
tion und Gleichstellung 

526 304 

darunter 
Polizei 

 
282 

 
58 

Finanzministerium 393 380 
Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Touris-
mus 

73 73 

Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

3.796 3.793 

darunter 
Schulbereich 

 
3.716 

 
3.716 

Ministerium für Justiz, 
Europa und Verbraucher-
schutz 

247 247 

darunter 
Justiz 

 
198 

 
198 

Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Fa-
milie und Senioren 

93 102 

Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digita-
lisierung 

186 186 

Summe 5.345 5.127 
Tabelle 9: Aufteilung des Stellenabbaupfads auf die Ressorts 
Quelle: Eigene Darstellung des LRH. Basis: Umdruck 18/2758 (vom 15.04.2014); Umdruck 
18/2761 (vom 21.05.2014) und Umdruck 19/6 (vom 25.04.2017). 

 
Ohne einen zusätzlichen Stellenaufbau hätte die Stellenzahl von 
48.775 Stellen im Jahr 2010 auf 43.648 Stellen schrumpfen müssen.  
 
Der Festlegung der abzubauenden Stellen lag keine vorherige Personal-
bedarfsplanung zugrunde.1 Der LRH bemängelte dies bereits 2012. Er kri-
tisierte, dass die Ressorts wissen müssten, mit welchem Personalbedarf 
sie welche Aufgaben in welcher Intensität erfüllen können. Ohne eine 
sachgerechte Personalbedarfsplanung seien „zufallsbedingte Arbeitsbe-
lastungen“ nicht zu vermeiden.2 

  

                                                      
1  Vgl. Umdruck 18/840. 
2  Bemerkungen 2012 des LRH, Nr. 8.  
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11.3.1 Umsetzung des Stellenabbaupfads - Aufgabe der Ressorts 
 
Die Staatskanzlei legte Verfahrensgrundsätze fest. Die für die operative 
Umsetzung des Stellenabbaus zuständigen Ressorts sollten Personal-
maßnahmen unterlassen, welche die Einhaltung der Budget-Vorgaben 
und/oder den Stellenabbau gefährden bzw. verhindern. Die Ressorts ent-
schieden selbst darüber: 
• welche Stellen in welcher Wertigkeit abgebaut wurden und 
• wie der Stellenabbaupfad durch Organisationsarbeit flankiert wurde, 

um mit dem geringeren Personalbestand die Fachaufgaben weiter zu 
erledigen. 

 
Die Ressorts gaben an, dass bei der praktischen Umsetzung besonders 
herausfordernd gewesen sei, dass politische Vorgaben im Hinblick auf 
wegfallende oder reduziert wahrzunehmende Aufgaben weitgehend fehl-
ten. Eine weitere Herausforderung hätte in dem langen Umsetzungszeit-
raum von 10 Jahren in Verbindung mit Regierungswechseln sowie Aufga-
benverschiebungen in und zwischen den Ressorts bestanden.  
 

11.3.2 Kontrolle des Stellenabbaupfads - Aufgabe der Staatskanzlei und des 
Finanzministeriums 
 
Gemeinsame Aufgabe des in der Staatskanzlei angesiedelten Personal-
managements (ZPM) und des Finanzministeriums war es, den Stellenab-
bau zu überwachen. Sie erstellten sowohl interne Bewertungsvermerke als 
auch öffentlich zugängliche Berichte zum Stellen- und Budgetabbau.1 Der 
LRH wertete diese aus. 
Er stellte fest: Das ZPM kritisierte in mehreren Jahren, dass einige Res-
sorts die Verfahrensgrundsätze nicht vollumfänglich berücksichtigen. Es 
bemängelte 
• ein vermehrtes Ausbringen zusätzlicher Stellen mit Wegfallvermerk 

(kw-Vermerk), 
• eine vermehrte Einsparung bei niedriger bewerteten Stellen, 
• eine Diskrepanz zwischen Stelleneinsparungen und Aufgabenabbau. 
 
Das ZPM erkannte bereits 2013 in einem internen Bericht, dass dies „Risi-
ken für die Zukunft“ - insbesondere auch die Gefahr der Nichterfüllung des 
angestrebten Stellen- und Budgetabbau - birgt. 
 
Die Budgeteinsparung überwachte das Finanzministerium.2  

  

                                                      
1  Vgl. u. a. Umdruck 17/2761. 
2  Vgl. Bemerkungen 2015 des LRH, Nr. 8. 
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11.3.3 Mit dem Stellenabbaupfad erzielte Stellen- und Budgeteinsparung 
 
Der Stellenabbaupfad wurde entgegen der ursprünglichen Planung über 
2020 hinausgeschoben. Gemäß der Planung von 20171 sollten bis 2020 
insgesamt 5.127 Stellen abgebaut werden. Tatsächlich wurden bis 2022 
insgesamt 4.095 Stellen abgebaut. 
 
Dies sind 1.032 Stellen weniger als vorgesehen. Davon entfielen 968 auf 
den Bereich der Schulen. Die weiteren Stellen verteilten sich auf verschie-
dene Ministerien.  
 
Bezüglich der Budgeteinsparung stellte der LRH fest: In den Akten des  
Finanzministeriums ist nicht dokumentiert, welche Kürzungen für die An-
sätze der Personalausgabebudgets der Ressorts vorgenommen wurden 
und in welcher Gesamthöhe Einsparungen erfolgt sind. Auch wenn das  
Finanzministerium erklärt, Einsparungen im EDV-Programm für die Haus-
haltsaufstellung hinterlegt zu haben: Eine ordnungsgemäße und transpa-
rente Aktenführung erfordert, dass Einsparungen in den Akten nachvoll-
ziehbar belegt werden. 
 
Im Umdruck 19/2691 bezifferte das Finanzministerium die bis (inklusive) 
2017 erzielten Einsparungen mit 129,5 Mio. €. Angesichts von 1.032 nicht 
abgebauten Stellen ist das ursprünglich gesteckte Einsparziel von 
215 Mio. € nicht erreicht worden.  
 

11.4 Die Stellenmittelfristplanung 
 
Grundlage der Stellenmittelfristplanung sollte u. a. sein, dass über die ge-
samte Legislaturperiode mehr Stellen abgebaut als aufgebaut werden. 
Trotzdem sollte jedes Ressort 6 zusätzliche Planstellen (sogenannte Ge-
staltungsstellen) erhalten. Also wurde der Stellenabbaupfad in diesem Um-
fang reduziert. 
 
In einem ersten Planungsschritt wurde auf Ebene der Staatssekretäre  
abgefragt, in welchen Bereichen zwischen 2018 und 2022 zwingende Per-
sonalmehrbedarfe in Form zusätzlicher Stellen bestehen. Über die gemel-
deten Bedarfe wurde im Rahmen von Chefgesprächen entschieden. Die 
Ressorts konnten in den Haushaltsaufstellungsverfahren der Jahre 2018 
bis 2022 diese Stellen anmelden.  
 

                                                      
1  Umdruck 19/6 (vom 25.04.2017). 
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Von 2018 bis 2022 wurden nach der Stellenmittelfristplanung insgesamt 
433 neue Stellen ausgewiesen, davon 30 Stellen mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend“. 
 
Sämtliche Ressorts erhielten über die Stellenmittelfristplanung neue Stel-
len. Im Polizeivollzugsdienst und den Schulen wurden unabhängig von der 
Stellenmittelfristplanung Stellen aufgebaut (vgl. Tz. 11.5) Der größte Anteil 
der 433 Stellen entfiel auf die nachfolgend benannten Bereiche: 
• 126 auf das Finanzministerium (47 auf den Bereich Steuern, 41 für das 

DLZP), 
• 85 auf das Justizministerium (62 auf den Bereich der Justiz) und 
• 61 auf das Innenministerium. 
 
Der LRH stellte fest, dass die Anzahl der zusätzlich bewilligten Stellen bei 
einigen Ressorts sowohl von der Vorplanung als auch von der entspre-
chenden Anmeldung abweicht. Die ursprünglich vorgesehenen Gestal-
tungsstellen erhielt nicht jedes Ressort. In den Akten des Finanzministeri-
ums sind dazu keine Gründe dokumentiert. Ebenfalls nicht dokumentiert 
ist, ob über die gesamte Legislaturperiode ein stärkerer Stellenabbau als 
Stellenaufbau stattgefunden hat.  
 

11.5 Stellenentwicklung bis 2022 - Aufbau statt Abbau 
 
Zu dem von der Landesregierung beschlossenen Stellenabbau 
(vgl. Tz. 11.3) stand das Ausbringen neuer Stellen im Widerspruch. Die 
Verfahrensgrundsätze zum Stellenabbau sahen daher vor: „Die Ressorts 
sind gehalten, grundsätzlich keine neuen Stellen anzumelden. […] Im Fall 
von unabweisbar zusätzlich zu schaffenden Stellen, die nicht gleichzeitig 
durch den Wegfall vorhandener Stellen kompensiert werden können, wird 
zugleich ein kw-Vermerk ausgebracht, welcher den Wegfall der Stelle in 
der Regel innerhalb von drei Jahren - spätestens bis 2020 - sicherstellt.“1 
 
Die nachstehende Tabelle enthält die neu ausgewiesenen Stellen, jedoch 
nicht die Stellen nach der Stellenmittelfristplanung.2  
 

                                                      
1  Vgl. Umdruck 18/2761 vom 26.05.2014 unter 5. 
2  Bei den Stellen mit kw-Vermerk gilt: Es wurde der ursprünglich ausgebrachte kw-Vermerk 

gewertet. Spätere Änderungen wurden nicht berücksichtigt. 
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Neu ausgewiesene Stellen von 2011 bis 2022 (ohne Stellen nach der 
Stellenmittelfristplanung) 

Jahr Stellen mit kw-Vermerk Stellen ohne kw-
Vermerk  bis 2020 nach 2020 

2011 67 11 18 
2012 0 1 0 
2013 118 9 317 
2014 329 3 46 
2015 61 3 457 
2016 957 0 917 
2017 375 9 834 
2018 20 286 580 
2019 19 123 637 
2020 0 237 485 
2021 0 356 763 
2022 0 309 428 

Tabelle 10: Neu ausgewiesene Stellen von 2011 bis 2022 
Quelle: Stellenpläne und Stellenübersichten 2011 bis 2022. 

 
2011 und 2012 wurden 97 neue Stellen ausgewiesen. Ab 2013 stieg die 
Zahl mit 444 neu ausgewiesenen Stellen deutlich an. Zwischen 2011 und 
2022 wurden allein 5.482 Stellen ohne kw-Vermerk zusätzlich ausgewie-
sen. Zur Erinnerung: Nach dem ursprünglichen Stelleneinsparpfad sollten 
5.345 Stellen abgebaut werden.  
 
Die nachfolgende Grafik stellt dar, welche Zielgröße „Stellenbestand“ in 
dem jeweiligen Jahr durch den Stellenabbaupfad erreicht werden sollte. 
Gegenübergestellt wird der tatsächliche Stellenbestand im jeweiligen Jahr. 
 

 
Abbildung 12: Vergleich: Hypothetischer Stellenbestand - Tatsächlicher Stellenbestand 2010 
bis 2022 
Quelle: Eigene Darstellung des LRH. 
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Bis 2015 ging die Zahl der Stellen von 48.775 auf 48.013 zurück. Seitdem 
stieg die Zahl der Stellen an, bis 2022 auf 51.996. Der Anstieg resultiert im 
Wesentlichen aus zusätzlichen Stellen zur 
• Integration und Versorgung von Flüchtlingen, 
• Stärkung der Schulen und 
• Stärkung der Polizei.  
Im Haushalt 2023 kommen noch einmal mehr als 1.600 neue Stellen hin-
zu.  
 
Die Staatskanzlei weist bezüglich des Stellenanstiegs - insbesondere für 
die Zeit ab 2015 - darauf hin, dass die Leistungsfähigkeit und Funktionsfä-
higkeit der Exekutive gewährleistet sein müsse. Dies gelte auch dann, 
wenn aus diesem Grund gegebenenfalls die Ziele eines Stellenabbau-
pfads neu justiert werden müssten. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung: Der Stellenabbaupfad ist geschei-
tert. Es wurden im Ergebnis mehr Stellen aufgebaut als abgebaut.  
 

11.6 Anstieg der Personalausgaben kaum abgebremst 
 
Durch den Stellenabbaupfad sollte der Anstieg der Personalausgaben für 
das aktive Personal abgebremst werden (vgl. Tz. 11.2). Im Jahr 2010 fie-
len für das aktive Personal (OG 42) 2,1 Mrd. € Personalausgaben an. 
2021 waren es 2,8 Mrd. €. 
 
Die nachstehende Grafik zeigt die prozentuale Steigerung der Personal-
ausgaben/Jahr und die prozentuale lineare Anpassung/Jahr.  
 

 
Abbildung 13: Vergleich der linearen Anpassungen und der Personalausgabenentwicklung 
beim aktiven Personal in Prozent 
* Zugunsten einer übersichtlichen Darstellung wurde lediglich die lineare Anpassung für Tarif-
beschäftigte dargestellt. Nicht berücksichtigt wurden Einmalzahlungen. 
Quelle: Eigene Darstellung des LRH.  
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Deutlich wird: Bis 2014 lag die Steigerungsrate der Personalausgaben un-
ter den linearen Anpassungen. Seit 2015 lag die Steigerungsrate der Per-
sonalausgaben stets über den linearen Anpassungen.   
 
Im Ergebnis wurde der mit dem Stellenabbaupfad beabsichtigte Personal-
ausgabenanstieg nur für einen kurzen Zeitraum abgebremst.  
 

11.7 Fazit 
 
Die Landesregierung hat die mit dem Stellenabbaupfad gesteckten Ziele 
verfehlt. Die festgelegten Einsparungen wurden weder bei den Stellen 
noch beim Budget erreicht. Erzielte Einspareffekte bis 2015 wurden durch 
spätere Stellen- und Budgetaufwüchse aufgezehrt. Zudem erfolgte der 
Stellenabbau ohne Berücksichtigung wahrzunehmender Pflichtaufgaben. 
Auch der weitgehende Verzicht auf Steuerungsmöglichkeiten durch die 
Staatskanzlei wirkte sich negativ aus.  
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